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Zusammen mit dem Fortschreiten des Goslarer Tuellenwerkes 
hat ein reiches und verdienstliches Schrifttum*) viele neue Ein­
blicke in die verfassungs-, verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte 
Goslars, die topographischen, die geistlichen Verhältnisse und 
manches andere eröffnet. Neuerdings hat endlich auch der Berg­
bau eine zusammenfassende Darstellung von einem Bergbau- 
kundigen erhalten 2) und ist das Goslarer Forstwesen einer selb­
ständigen Betrachtung unterworfen worden?) Daß nichts­
destoweniger gerade die durch den Bergbau und seinen Zu­
sammenhang mit dem Forst bestimmte verfassungsentwicklung 
noch immer etwas zu kurz gekommen ist, gibt mir Anlaß, auf 
Fragen zurückzukommen, die ich vor Jahren in meiner Dar­
stellung des Rechts des ältesten deutschen Bergbaues (1899) 
nur beiläufig berühren konnte. Ich mochte mich aber nunmehr 
nicht mit einer bloßen Überprüfung meiner damaligen, von

r) vgl. X. Frölich, Stand u. Aufgaben d. Gosl. Geschichtsforschung 
(1931, aus d. Zs. d. Harzvereins f. Gesch. u. Alt.).

-) w. Bornhardt, Gesch. ü. Rammelrberger Bergbaues von seiner 
Aufnahme bis zur Neuzeit (ld3l). Für die jüngere Zeit schlägt ein P. I. 
Meier, ver Streit hrzg. heinr. d. Z. mit d. Reichsstadt Goslar um d. 
Rammelsberg (1928).

') A. Völker, v. Forsten d. St. Gosl. (1922).


